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Zusammenfassung: Die Zielsetzung und Empfehlungen der Gutachtergruppe be-
deuten in ihrer Konsequenz eine große Veränderung der bisher geltenden Zugangs-
voraussetzungen, die auf den Ausschluss der sozialberuflichen Studiengänge hin-
aus laufen. Das moderne Verständnis psychischen Geschehens und somit auch der 
Entstehung und Behandlung psychischer Erkrankungen beruht jedoch auf einem 
bio-psycho-sozialen Paradigma. Keiner dieser Zugänge ist verzichtbar für ein ange-
messenes psychotherapeutisches Verständnis des Menschen und eine adäquate 
psychotherapeutische Versorgung. In der Vergangenheit hat sich dieser dreisäuli-
ge Zugang bereits bewährt. Das auf der Grundlage eines BPtK-Papiers durch den 
Fachbereichstag Soziale Arbeit, die AZA-KJP1 sowie den PsychTh-HS2 konsentierte 
Mindeststandardpapier formuliert dafür zentrale Inhalte im Umfang von 180 ECTS-
Punkten.
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die Behandlung von Kindern und Jugend-
lichen empfohlen und dazu im Wesentli-
chen das folgende Argumentationsmuster 
entwickelt:

Ausgangspunkt ist die Gleichwertigkeit a)	
der PP- und KJP-Ausbildung bzw. der 
beiden Zielberufe, die in fachlicher Hin-
sicht (KJP ist gegenüber PP keine „klei-
ne Psychotherapie“) und besonders 
auf dem Hintergrund des Bologna-Pro-
zesses (gleiches akademisches Niveau 

der Hochschulabschlüsse) naheliegend 
bzw. zu fordern ist.

Gleichwertigkeit bedeutet, dass für bei-b)	
de Berufe eine gleichwertige akademi-
sche Ausbildung (Universität und/oder 
Fachhochschule) erforderlich ist. Als 
Eingangsvoraussetzung wird der Mas-
terabschluss gefordert.

Wenn aber beide Berufe gleichwertig c)	
sind (sein sollen), dann folgt nach An-
sicht der Gutachter daraus, dass durch 
zusätzliche Ausbildung Durchlässigkeit 
zwischen den beiden Berufen in bei-
de Richtungen ermöglicht werden soll, 
d. h. PsychotherapeutInnen für Erwach-
sene können zusätzlich auch Psycho-
therapeutInnen für Kinder und Jugend-
liche werden und umgekehrt.

Die Gutachter ziehen daraus die Kon-d)	
sequenz, dass zumindest diejenigen 
Ausbildungsteile, die beiden Berufen 
gemeinsam sind, auch in einer gemein-

1. 	 Zentrale Positionen 
der GutachterInnen 
zur Frage der Zugangs
voraussetzungen

Die Gutachter haben als zentrales Ziel 
für die zukünftige Psychotherapieausbil-
dung die Schaffung eines „einheitlichen 
Psychotherapeutenberufes“ mit einer 
Schwerpunktsetzung entweder auf die 
Behandlung von Erwachsenen oder auf 

1	 Arbeitgemeinschaft Zugang und Qualitätssi-
cherung der Ausbildung in Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapie

2	 Verein Psychotherapie an Hochschulen
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samen Ausbildung („common trunk“) 
absolviert werden – mit der Konse-
quenz, dass nicht mehr von zwei Be-
rufen gesprochen wird, sondern vom 
Beruf des Psychotherapeuten/der Psy-
chotherapeutin mit unterschiedlicher 
Schwerpunktsetzung (Erwachsene oder 
Kinder und Jugendliche).

Wenn die Durchlässigkeit für den je-e)	
weils anderen Schwerpunkt auf gleich-
wertiger Grundlage vorhanden ist, be-
deutet dies nach Ansicht der Gutachter 
zwingend, dass die Ausbildung in bei-
den Schwerpunkten nicht nur formal, 
sondern auch inhaltlich gemeinsame 
Zugangsvoraussetzungen (Studien-Mo-
dule) voraussetzt.

Diese Module sollen aus Sicht der Gut-f)	
achter psychologische/klinisch-psycho-
logische Module in einem Gesamtum-
fang von mindestens 150 ECTS-Punkten 
(maximal stehen 300 ECTS-Punkte für 
konsekutive Bachelor-/Masterstudien-
gänge zur Verfügung) sein, gestaffelt 
nach Bachelor- und Masteranteilen. Da-
bei wird von konsekutiven Masterstudi-
engängen ausgegangen. Wenn jedoch 
ein Studiengang keine 150 ECTS-Punkte 
Psychologie/Klinische Psychologie ent-
hält, sollte es an vorgesehenen Einrich-
tungen Brückenkurse (im Umfang von 
maximal 35 ECTS-Punkten) geben.

2. 	 Bewertung der 
Empfehlungen aus 
der Perspektive der 
bestehenden Zugangs
voraussetzungen

Die Zielsetzung und Empfehlungen der 
Gutachtergruppe bedeuten in ihrer Konse-
quenz eine völlige Veränderung der bisher 
geltenden Zugangsvoraussetzungen zur 
Ausbildung und möglicherweise der ge-
samten Ausbildungsstruktur. So sehr die 
seit langem anstehende Hervorhebung 
der Gleichwertigkeit der beiden Psychothe-
rapeutenberufe mit allen beschriebenen 
Konsequenzen Anerkennung und breite 
Unterstützung verdient, so ist zugleich kri-
tisch zu bewerten, dass die Empfehlungen 
der Gutachter im Detail faktisch auf den 
Ausschluss der sozialberuflichen Studien-

gänge aus der Psychotherapie, also auch 
aus der Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapie hinauslaufen.

Die inhaltliche Festlegung von 150 ECTS-
Punkten Psychologie/Klinische Psycholo-
gie sind nicht nur von keinem sozialberuf-
lichen Studiengang zu leisten, sondern es 
wäre auch nicht sinnvoll, eine solche For-
derung zu erheben, weil damit sowohl die 
berufliche Identität sozialwissenschaftlich 
ausgebildeter Absolventen als auch die 
Akkreditierung der (sozial-)pädagogischen 
Studiengänge3 gefährdet wäre. Realiter be-
deutet der Vorschlag der Gutachter, dass 
in fünf von zehn Semestern z.  B. päda-
gogischer oder sozialarbeiterischer Studi-
engänge ausschließlich psychologische 
Inhalte gelehrt werden sollten. Es wird also 
vorgeschlagen, dass SozialarbeiterInnen 
und PädagogInnen dann Psychotherapeu-
tInnen werden dürfen, wenn sie de facto 
Psychologie studiert haben.

3. 	 Die Mehrdimensio
nalität im Verständnis 
von Gesundheit und 
Krankheit

Das moderne Verständnis psychischen Ge-
schehens und somit auch der Entstehung 
und Behandlung psychischer Erkrankungen 
beruht auf einem bio-psycho-sozialen Para-
digma, d. h., dass sich unterschiedliche Wis-
senschaftsdisziplinen mit dem psychischen 
Leben des Menschen beschäftigen und 
jeweils eigene Beiträge dazu liefern, die im 
Idealfall in einer ganzheitlichen Sichtweise 
integriert werden (Borg-Laufs, 2006; Pauls, 
2004; World Health Organization, 2001). 
Während die medizinisch orientierten Wis-
senschaften sich in erster Linie mit den so-
matischen Vorgängen befassen, richtet die 
Psychologie ihren Fokus vornehmlich auf 
Verhalten und innere Prozesse des Individu-
ums. Hingegen stellen Sozialwissenschaf-
ten wie die Soziale Arbeit oder Pädagogik 
das psychosoziale Leben der Individuen 
sowie die relevanten gesellschaftlichen Zu-
sammenhänge in den Mittelpunkt ihres Zu-
gangs zum Verständnis des Menschen und 
seiner Veränderungsprozesse (Geißler-Piltz, 
Mühlum & Pauls, 2005; Ortmann & Kleve, 
2000; Zurhorst, 2005).

Jede dieser Perspektiven hat ihre beson-
dere Bedeutung und Berechtigung für 
die Herausbildung und Entwicklung der 
Profession Psychotherapie; keiner die-
ser Zugänge ist daher verzichtbar für ein 
angemessenes psychotherapeutisches 
Verständnis des Menschen (Gahleitner & 
Pauls, im Druck). Der seit 1946 bestehen-
de Auftrag der WHO (World Health Orga-
nization, 2001), das seelische und soziale 
Moment von Gesundheit und Krankheit 
in ganzem Umfang einzubeziehen, ist bis 
heute nicht eingelöst. Es erscheint daher 
notwendig, dass ein Studium in jedem der 
drei genannten Wissenschaftsbereiche als 
spezifischer Zugang zur Psychotherapie-
ausbildung berechtigt. Tatsächlich hat sich 
in der Vergangenheit dieser dreisäulige 
Zugang bereits fest etabliert (Gahleitner & 
Borg-Laufs, 2007; Gahleitner, Borg-Laufs & 
Zurhorst, 2008; Pauls, 2005). Ein entspre-
chender Vorschlag der BPtK für das (So
zial-)Pädagogik-Studium liegt bereits vor.

Wenn sich also die psychotherapeutische 
Versorgung am wachsenden Bedarf ent-
lang bedeutsamer Parameter der Bevölke-
rungsentwicklung orientieren will, muss sie 
angemessene Antworten auf die aktuellen 
gesundheitlichen Belastungen durch aktu-
elle Lebensverhältnisse und Gefährdungs-
lagen bereitstellen. Hierzu bedarf es einer 
Einbeziehung von adäquaten Konzepten, 
die auch lebensweltorientierte Perspekti-
ven (Thiersch, 1992) und Macht- und Aus-
tauschtheorien (Staub-Bernasconi, 1995; 
vgl. auch Bourdieu, 1992) berücksichtigen. 
Diese Mehrdimensionalität in der Betrach-
tung von Gesundheit und Krankheit wird 
in den Versorgungsstrukturen der Zukunft 
zunehmend an Bedeutung gewinnen 
(vgl. Hurrelmann, 2009, sowie nationale 
Untersuchungen Mielck, 2005; internati-
onal Rutz, 2003) und wird besonders an 
Fachbereichen für Soziale Arbeit, Sozial-
pädagogik, Pädagogik und Heilpädagogik 
kompetenzorientiert gelehrt. Es ist daher 
aus inhaltlicher Sicht sinnvoll, dem Beruf 
des Psychotherapeuten bzw. der Psycho-
therapeutin mehrere Studiengänge mit 

3	 Wenn hier von (sozial-)pädagogischen Stu-
diengängen die Rede ist, wird damit eine 
Formulierung des PsychThG aufgenommen. 
Gemeint sind damit immer auch verwand-
te Studiengänge wie Sozialarbeit und Heil
pädagogik.
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verschiedenen inhaltlichen Ausrichtungen 
zugrunde zu legen. Dass relevantes Wis-
sen der jeweils anderen Disziplinen in das 
Studium integriert werden muss, ist dabei 
selbstverständlich vorausgesetzt.

4. 	 Zur Bedeutung der 
Sozialberufe in der 
psychotherapeutischen 
Versorgung

Die Bedeutung der Sozialberufe, die auf 
einem (sozial-)pädagogischen Studium fu-
ßen, kann in der Psychotherapie nicht be-
stritten werden. Das zeigen nicht allein die 
aktuellen Zahlen, denen zufolge der Beruf 
des KJP zu ca. 80% von diesen Berufsgrup-
pen ausgeübt wird. SozialarbeiterInnen, 
SozialpädagogInnen, PädagogInnen und 
HeilpädagogInnen weisen insbesondere in 
der Kinder- und Jugendlichenpsychothe-
rapie eine langjährige Tradition auf (Hee-
kerens, 2009) und sind aktuell in ihrem 
Studium in großem Umfang mit psycho-
sozialen Problemstellungen des Kindes- 
und Jugendalters und mit Aspekten der 
Entwicklung und Sozialisation befasst. Sie 
sind in Studium wie Praxis mehrdimensio-
nalen und interdisziplinären Herangehens-
weisen in der Diagnostik und Intervention 
verpflichtet und daher auch spezifisch aus-
gerichtet auf ‚„hard-to-reach“-Klientel in 
Multiproblemsituationen.

Zu den konkreten Inhalten gehören Kom-
petenzen der bio-psycho-sozialen Diagnos-
tik und Gesprächsführung, ein kompeten-
ter Umgang mit psychosozialen Modellen 
von Gesundheit, Krankheit, Normalität 
und Abweichung. Auch die Anwendungs-
kompetenz des Methodenspektrums auf 
unterschiedliche Aufgaben- und Problem-
stellungen, Settings, Störungen und Ziel-
gruppen wird gelehrt sowie die Fähigkeit, 
versorgungsrelevante Rahmenbedingun-
gen zu kennen und mit ihnen arbeiten 
zu können. Manche der Kompetenzen 
werden aus Praktika oder praxisnahen Pro-
jekten zum psychosozialen Themenkreis 
gewonnen. Dies sichert einen qualitativ 
hohen Übergang in die praktisch orien-
tierte Profession (Gahleitner & Borg-Laufs, 
2007; Gahleitner, Borg-Laufs & Zurhorst, 
2008; Gahleitner & Pauls, im Druck).

Zu Recht hatte der Bundestagsausschuss 
für Gesundheit in der Begründung des Psy-
chotherapeutengesetzes für die Zulassung 
der (Sozial-)Pädagogen zum KJP-Beruf 
ausgeführt, dass „die Ausbildung in diesen 
Studiengängen in besonderem Maße zum 
Umgang mit psychisch gestörten Kindern 
und Jugendlichen befähigt“ (Deutscher 
Bundestag, 1995, S. 13). Dieser Aspekt 
wird auch im aktuellen 13. Kinder- und Ju-
gendbericht betont und gewürdigt (Deut-
scher Bundestag, 2009). Eine Reihe klini-
scher Publikationen aus dem Bereich der 
Sozialen Arbeit unterfüttert diese Stellung-
nahmen.4

Angesichts der Bedeutung der Sozialbe-
rufe in der psychotherapeutischen Ver-
sorgung müsste eine Umsetzung des 
Vorschlags der Gutachter, die nach unse-
rer Überzeugung zu einem de facto-Aus-
schluss der (sozial-)pädagogischen Stu-
diengänge führen würde (s. o.), fürchten 
lassen, dass die Versorgung der Bevölke-
rung sich im Psychotherapiebereich ver-
schlechtert: Der Ausfall der Absolventen 
(sozial-)pädagogischer Studiengänge als 
künftige PsychotherapeutInnen könnte 
eine Versorgungslücke zur Folge haben, 
die durch Absolventen der beiden ande-
ren Zugangsstudiengänge geschlossen 
werden müsste. Das aber scheint jedoch 
fast ausgeschlossen, wenn gegenwärtig 
nicht einmal gewährleistet werden kann, 
dass es für die absehbare Zeit genügend 
Psychologie-Master-Studienplätze gibt, die 
zur PP-Ausbildung berechtigen.

Fazit

Vor dem Hintergrund der angestellten 
Überlegungen kommen wir zu folgenden 
Gesamteinschätzungen:

Die von den GutachterInnen vor��

geschlagenen Zulassungsänderungen 
sind insofern begrüßenswert, als sie 
ausdrücklich den Einbezug der Absol-
ventInnen nicht nur psychologischer, 
sondern auch (sozial-)pädagogischer 
Studiengänge empfehlen.

Diese im Gutachten zum Ausdruck ge-��

brachte wünschenswerte Öffnung wird 
jedoch durch die Konkretisierungen 

hinsichtlich der Studieninhalte konter-
kariert. Die relevanten Studieninhalte 
müssen daher so gestaltet werden, dass 
sie auch der Bedeutung sozialwissen-
schaftlicher und sozialpädagogischer 
Kompetenzen für die psychotherapeu-
tische Versorgung Rechnung tragen.

Wir möchten an dieser Stelle auf das Min-
deststandardpapier (s. Kasten) verweisen, 
das auf der Grundlage eines BPtK-Papiers 
durch den Fachbereichstag Soziale Ar-
beit, die AZA-KJP sowie den PsychTh-HS 
konsentiert wurde. In diesem Papier sind 
zentrale Inhalte im Umfang von 180 ECTS-
Punkte festgelegt, die sozialwissenschaft-
liche (konsekutive) Bachelor-/Master-
studiengänge vermitteln sollten, um die 
Zugangsvoraussetzungen für eine psycho-
therapeutische Ausbildung zu erfüllen. Die 
Möglichkeit, die Reform auf diese Weise 
in positiver Hinsicht für das Berufsbild des 
Psychotherapeuten bzw. der Psychothera-
peutin zu nutzen, das Qualifikationsniveau 
zu sichern und diese Möglichkeit interdiszi-
plinär auszugestalten, würde in jedem Fall 
einen Gewinn für die Praxis vor Ort und 
insbesondere die Patienten und Patientin-
nen darstellen, denen letztlich ja alle ange-
stellten Überlegungen dienen sollen.
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Voraussetzungen für den Zugang zur Ausbildung zum Kinder- und  
Jugendlichenpsychotherapeuten gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 PsychThG

Mindestanforderungen an qualifizierende Studiengänge

Stand: 21.04.2009

Vorbemerkungen

Die Bologna-Reform bringt für die Studiengänge, die gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 PsychThG die Voraussetzungen für den Zugang zur 1.	
KJP-Ausbildung erfüllen, vielfältige Änderungen mit sich. Die Rahmenprüfungsordnungen sind für die Gestaltung der Bachelor- 
und Masterstudiengänge nicht mehr bindend. Sowohl die Inhalte als auch die Bezeichnungen von Bachelor- und Masterabschlüs-
sen werden in Zukunft vielfältig sein.

Damit ist nicht mehr sichergestellt, dass die betreffenden Studiengänge auch künftig jene Kompetenzen vermitteln, die der Gesetz-2.	
geber bei der Normierung des Zugangs zur Ausbildung zum KJP im Psychotherapeutengesetz vorausgesetzt hat. Dies macht eine 
Konkretisierung bzw. Anpassung der Ausführungsbestimmungen für die Beurteilung von Zulassungsvoraussetzungen erforderlich.

Die Anforderungen aus der Versorgung setzen für die Aufnahme einer KJP-Ausbildung grundsätzlich einen Masterabschluss vor-3.	
aus. Dabei können sowohl Abschlüsse konsekutiver Studiengänge und Abschlüsse von Weiterbildungsstudiengängen qualifizie-
rend sein.

Notwendige Qualifikationsmerkmale werden sowohl im Bachelor- als auch im Masterstudiengang vermittelt. Bei der Konkretisie-4.	
rung der Zulassungsvoraussetzungen müssen daher die notwendigen Inhalte von Bachelor- und Masterstudiengängen inhaltlich 
und vom Umfang her definiert werden.

Zulassungsvoraussetzungen für die Ausbildung zum  
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten

Aus dem zusammen 300 ECTS umfassenden Bachelor- und Masterstudium sind insgesamt 180 ECTS aus folgenden Bereichen 
nachzuweisen: 

ECTS

Fachspezifische Kenntnisse im Grundberuf1.	

Die jeweils spezifischen Kenntnisse, die den Kern der Grundberufe abbilden, die der Gesetzgeber bei Normierung der 
Zugangsvoraussetzungen gemäß § 5 Abs. 2. Nr. 2 im Blick hatte, sollen auch künftig vorausgesetzt werden. Ihre „nicht-
klinischen“ Anteile sollen in Bachelor- und Masterstudium zusammen 120 ECTS umfassen. Die inhaltlichen Mindestanforde-
rungen an diese fachspezifischen Kenntnisse sind von den jeweiligen Fachgesellschaften der Pädagogik, Sozialpädagogik, 
Heilpädagogik, Sozialen Arbeit und Psychologie noch zu definieren. Essentials sind dabei wissenschaftliche Erkenntnisse 
und methodisch geschulte Fähigkeiten (Kompetenzen) für die pädagogisch-soziale Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und 
Familien in ihrem sozialen Umfeld – zumal bei besonderen Belastungen und Gefährdungen.

120

Klinische Kenntnisse unter Berücksichtigung des Kindes- und Jugendalters2.	

Auf der Grundlage eines bio-psycho-sozialen Paradigmas von Gesundheit und Krankheit sind klinische Kenntnisse sowohl 
zum Verständnis der gesundheitlichen Gefährdungslagen von Kindern, Jugendlichen und deren Bezugspersonen als auch 
für deren Behandlung notwendig. Der Level der Kenntnisse wird im Einzelnen durch die Kriterien des Qualifikationsrahmens 
Sozialer Arbeit bestimmt, wie sie im Anhang zu diesem Papier niedergelegt sind (AZA-FBTS-PTHS-Profil-409).

Lehrveranstaltungen, die folgende Bereiche umfassen:

A	 Forschungsmethodik: Grundlagen der Interventionsforschung

B	 Diagnostik, Klassifikation psychischer Störungen

C	 Entwicklungspsychopathologie und Sozialisation

D 	 Biologische, medizinische, interaktionelle und soziokulturelle Modelle von Gesundheit und Krankheit

E	 Gesprächsführung, Intervention und verfahrensspezifische Veränderungsmodelle

F	 Strukturelle Rahmenbedingungen von Beratung, Betreuung und Gesundheitsversorgung

Davon im Masterstudium:

Die Bereiche A, B, und E müssen hier jeweils teilweise abgedeckt sein.

Bis zu 30 ECTS sind anrechenbar aus den Studienbereichen: Bachelorarbeit, Masterarbeit, Praktika oder Projektarbeit jeweils mit 
klinischem Schwerpunkt (mindestens zwei verschiedene)

60

mindestens 30

 
 
 

jeweils mind. 4

mindestens 15

maximal 30 

Insgesamt mindestens 180
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